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men des Zusammenlebens in unserem sozialistischen 
Staat und die Zusammenarbeit aller Kräfte des Frie
dens, der Demokratie und des Sozialismus in der Natio
nalen Front des demokratischen .Deutschland kennen- 
zulernen.

(5) Bei der Organisierung der politischen und kultu
rellen Arbeit wirken die Aufnähmeheime eng mit den 
in der Nationalen Front des demokratischen Deutsch- 
land vereinten Parteien und Massenorganisationen zu
sammen.

§3

(1) Die Leiter der Aufnahmeheime haben unter Hin
zuziehung leitender Mitarbeiter der Ämter für Arbeit 
und Berufsberatung der Bezirke in den Aufnahmehei
men individuelle Aussprachen mit diesen Bürgern über 
den vorzubereitenden beruflichen Einsatz bzw. die Be
rufsausbildung zu führen. Soweit erforderlich, sind da
zu Vertreter der Fachorgane der örtlichen Räte bzw. 
der wirtschaftsleitenden Organe hinzuzuziehen. Die Er
gebnisse dieser Aussprachen sind zusammen mit ande
ren Arbeitsunterlagen durch die Leiter der Aufnahme
heime den für die arbeits- und wohnungsmäßige 
Unterbringung verantwortlichen Räten der Kreise, 
Städte bzw. Stadtbezirke rechtzeitig schriftlich zu über
mitteln.

(2) Angehörige der Intelligenz bzw. Personen mit 
Spezialkenntnissen sind im Ergebnis der Aussprachen 
durch die Ämter für Arbeit und Berufsberatung der 
Bezirke, in deren Bereich die Aufnahmeheime liegen, 
in Verbindung mit den zuständigen zentralen staatli
chen Organen entsprechend den volkswirtschaftlichen 
Erfordernissen in geeignete Aufgabengebiete zu vermit
teln.

(3) Um die Berufsberatung und die Bereitstellung des 
Arbeitsplatzes in Übereinstimmung mit den volkswirt
schaftlichen Erfordernissen vorzubereiten, haben alle 
Ämter für Arbeit und Berufsberatung der Bezirke vier
teljährlich Informationen über den Arbeitskräftebedarf 
an die Ämter für Arbeit und Berufsberatung der Be
zirke zu übermitteln, in deren Bereich die Aufnahme
heime liegen.

§4

Auf der Grundlage der übermittelten Unterlagen ver
anlassen die Leiter der Abteilungen Innere Angelegen
heiten der Räte der Kreise und die Direktoren der 
Ämter für Arbeit und Berufsberatung der Kreise mit 
den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben 
bzw. den sozialistischen Genossenschaften, daß die er
forderlichen vorbereitenden Vereinbarungen getroffen 
werden, um diesen Bürgern den unverzüglichen Ab
schluß eines Arbeits Vertrages zu ermöglichen. III.

III.

§5

Die örtlichen Räte haben gemeinsam mit den Leitern 
volkseigener und ihnen gleichgestellter Betriebe und 
den Vorständen der sozialistischen Genossenschaften 
im engen Zusammenwirken mit den gesellschaftlichen 
Organisationen, Ausschüssen der Nationalen Front des

demokratischen Deutschland und unter Einbeziehung 
ehrenamtlicher Mitarbeiter die erforderlichen Bedin
gungen für die Vorbereitung und Durchführung der all
seitigen Eingliederung dieser Bürger in das gesell
schaftliche Leben, insbesondere in den Arbeitsprozeß, 
zu schaffen.

§ 6

Verantwortlich für die Eingliederung dieser Bürger 
in das gesellschaftliche Leben, insbesondere für den 
Nachweis geeigneter Arbeits- und Ausbildungsplätze, 
sowie für die Kontrolle und Durchführung der Einglie
derung sind die Räte der Kreise und die Ämter für Ar
beit und Berufsberatung der Kreise, in deren Bereich 
diese Bürger ihren Wohnsitz nehmen. Bei der Ein
gliederung ist den Jugendlichen besondere Unterstüt
zung und Hilfe zu gewähren.

§7

(1) Die Räte der Kreise haben zu sichern, daß die
sen Bürgern am Tage ihrer Ankunft aus dem Auf
nahmeheim Wohnraum zur Verfügung steht.

(2) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemein
den sind für die Bereitstellung des Wohnraumes ver
antwortlich.

(3) Soweit die wohnungsmäßige Unterbringung nicht 
unverzüglich erfolgen kann, ist diesen Bürgern vor
übergehend Aufenthalt in einem Bezirksheim bzw. 
in einer Ausweichunterkunft zu gewähren.

§ 8

(1) Die unmittelbare Hilfe für diese Bürger beim 
Einleben in die sozialistische Gesellschaftsordnung ha
ben die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden 
mit Unterstützung der gesellschaftlichen Organisatio
nen, der Ausschüsse der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland sowie der Haus- und Hofge
meinschaften zu organisieren. Bei der Eingliederung 
Jugendlicher in das gesellschaftliche Leben haben sie 
auf der Grundlage des Jugendkommuniques eng mit 
dem sozialistischen Jugendverband zusammenzuwirken.

(2) Finanzielle Hilfe wird diesen Bürgern entspre
chend den gesetzlichen Bestimmungen gewährt.

§9

(1) Die örtlichen Räte haben für die allseitige Ein
gliederung dieser Bürger in das gesellschaftliche Le
ben ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen, die ih
nen bei der Lösung der Aufgaben beratend und unter
stützend zur Seite stehen.

(2) Die örtlichen Räte haben die Erfahrungen der 
ehrenamtlichen Mitarbeiter regelmäßig auszuwerten 
und sie bei der Lösung ihrer Aufgaben anzuleiten und 
zu unterstützen.

§ 10

(1) Die örtlichen Räte sowie die wirtschaftsleitenden 
Organe haben zu sichern, daß die Leiter ihrer Organe 
und unterstellten Einrichtungen die Eingliederung die-


